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Sehr geehrter Herr... 

 

 

in der Initiative Maiwaldwiesen haben sich Bürger des Ortenaukreises  zusammengeschlossen, 

welche in verschiedenen Naturschutzorganisationen engagiert sind und über langjährige 

Erfahrungen im Natur- und Umweltschutz verfügen. 

Mit großer Sorge haben wir den Artenschutzreport des Bundesamtes für Naturschutz zur 

Kenntnis genommen, nach dem der Zustand der Artenvielfalt in Deutschland alarmierend ist und 

ein Drittel der auf der Roten Liste erfassten Arten im Bestand gefährdet und weitere Arten 

bereits ausgestorben sind.  

Unter den 25 wichtigsten Gefährdungsursachen dominieren nach Ausführung des Bundesamtes 

für Naturschutz Maßnahmen, die mit einer Intensivierung der Nutzung von Natur und 

Landschaft und damit einhergehenden Veränderungen wie der Zerstörung von Lebensräumen 

verbunden sind z.B. intensive Formen der Landwirtschaft, Baumaßnahmen, Sport-, 

Freizeitaktivitäten usw. 

 

Als weiteres Kriterium, welches dem nationalen Ziel den Verlust an Biodiversität zu stoppen und 

der Naturschutzstrategie Baden Württemberg entgegensteht, haben wir den ungezügelten, immer 

schneller voranschreitenden, ausufernden Kiesabbau entlang der Rheinschiene erkannt. 

 

Von oben betrachtet erinnern unsere einst vitalen Auenlandschaften an einen Schweizer Käse, 

dessen „Löcher“ aus Kiesabbauseen bestehen, mit der Tendenz sich regelmäßig Stück für Stück 

weiter in unsere Landschaft hineinzufressen. Auenlandschaften, wertvolle Landwirtschafts-

flächen, Naherholungsgebiete so wie Lebensräume für Menschen, Flora und Fauna werden mit 

enormer Geschwindigkeit auch aus finanziellen Gründen zusehend dezimiert. Auf Grund der 

Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen erscheint es uns unabdingbar auf diese 

von der Kommunalpolitik vorrangig aus monetären Gründen gerne ausgeklammerte 

Naturzerstörung hinzuweisen, um eine öffentliche Diskussion darüber herbeizuführen.  
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Auf  Rheinauer Gemarkung sind bereits vier Kieswerke in Betrieb, welche noch Jahrzehnte die 
Stadtkasse füllen werden. Es erschließt sich nicht die Notwendigkeit, dass die gesamte 
Ressource  Kies, welche gerne als „Rheinaus Gold“ bezeichnet wird, mit der Erschließung von 
weiteren  Kieswerken z.B. im Gayling und den Maiwaldwiesen von einer Generation restlos 
ausgebeutet wird.  
 
Nachfolgenden Generationen wird eine ausgeplünderte Landschaft hinterlassen und die 
Möglichkeit der Eigenentwicklung auch aus finanzieller Sichtweise genommen.  Nachhaltiges 
Wirtschaften mit den Ressourcen Kies und Sand - wie im Entwurf zur Fortschreibung des 
Regionalplanes gefordert - sieht nach unserer Auffassung anders aus. 
 
Auch die einstmals in bester Absicht  eingeführte Ökopunkteverordnung erweist sich zusehends 
als ökologisches Feigenblatt mit zunehmender Disharmonie zwischen  in Papierform 
vorliegenden ökopunktebewährten Maßnahmen und den örtlichen Realitäten.  
 
Oder hätten Sie es für möglich gehalten, dass eine Kiesabbaufirma für die Umwandlung 
von fruchtbaren Ackerflächen, die über Jahrhunderte hinweg Menschen und Tiere ernährt 
haben, in einen Kiesabbausee schutzgutübergreifend 801.280 Ökopunkte gutgeschrieben 
bekommt ?  
 
Am Beispiel der „Maiwaldwiesen“  auf Gemarkung Stadt Rheinau, eine seit Jahrhunderten 
bestehende ehemalige Grünlandfläche, welche  in der „Endabbaustufe“ in einem  weiteren 41 ha 
großen Kiesabbausee verschwinden wird, möchten wir die Problematik veranschaulichen. 
 
Unser Positionspapier „Maiwaldwiesen“  ist ein Versuch,  politischen Gremien, Entscheidungs-
trägern, Behörden und der Bevölkerung vor Augen zu führen, welchen irreversiblen 
Folgewirkungen unsere Kulturlandschaft, Fauna und Flora durch ungebremsten Rohstoffhunger 
und kommunale  Begehrlichkeiten nach steigenden Kiespachteinnahmen ausgesetzt ist. 
 
Sollen unsere natürlichen Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen reichen, muss der 
Naturschutz unabhängig vom unmittelbaren konkreten Nutzen des Menschen existieren. Das 
bedingt auch die Notwendigkeit, den Kiesabbau so flächenschonend wie möglich nach dem 
tatsächlichen regionalen Bedarf  und nicht nach kurzfristiger größtmöglicher 
Profitmaximierung auszurichten. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Einleitung 
 
Die „Initiative  Maiwaldwiesen“  ist ein Zusammenschluss engagierter und erfahrener 
Bürger der Region, die in verschiedenen Naturschutzorganisationen (Nabu, Schwarzwald-
verein, BUND, Landesnaturschutzverband usw.)  aktiv sind.  
 
Die Aktionsgruppe hat sich gebildet, da eine zunehmende Zahl von fachkundigen Bürgern 
nicht gewillt ist, sowohl die gegenwärtig laufende politische Diskussion über das 
Kiesabbauprojekt  „Maiwaldwiesen“, als auch die Art und Weise des laufenden Verfahrens 
und insbesondere dessen gravierende inhaltliche Mängel,  einfach hinzunehmen.  
 
Der von Rheinauer Bürgermeister Welsche immer wieder formulierte   „politische Wille zur 
Durchsetzung“  ist wesentlich von der üppig sprudelnden Einnahmequelle der Pachtgelder 
für den Kiesabbau getragen.  
 
Andererseits beginnt Politik  mit der Wahrnehmung der Realität und zu dieser  gehört der 
weiterhin ungebremste Flächenfraß in unserer Region und die im Verfahren sehr deutlich 
sichtbare Intention, den 12 ha großen Neuaufschluss eines Kiesbaggersees als zeitliche 
und räumliche Einzelmaßnahme zu präsentieren. Richtig ärgerlich ist hier darüberhinaus  
die absurde Arithmetik der Ökopunkteberechnung, die die irreversible Vernichtung von ca. 
18 Fußballfelder großen wertvollen Ackerflächen zu einem Wasserloch mit einem 
rechnerischen Plus der Schutzgüter Fauna, Flora und Boden von ca. 800.000 Ökopunkten 
belohnt. Und diese stehen dann dem Verursacher zur weiteren Verwertung als 
Sparbüchse (mit 3% Verzinsung pro Jahr) zwecks Kompensation künftiger Natur-  und 
Bodenzerstörungen oder gar als Einnahmequelle im Ökopunktehandel zur Verfügung.  
 
Aus diesem aus unserer Sicht völlig inakzeptablen Sachstand wollen wir mit unserem 
Positionspapier die politischen Verantwortlichen auf kommunaler-, Kreis-  und Landes-
ebene, die zuständigen Behörden  (Ortenaukreis, Regierungspräsidium, Regionalverband, 
Ministerien), den Antragsteller und deren Gutachter und nicht zuletzt die betroffene hiesige 
Bevölkerung auffordern, sich der Diskussion zu stellen und die dringenden Korrekturen 
vorzunehmen. 
 
2. Die Daten zum geplanten Vorhaben 
 
Die Firma Vogel Bau GmbH aus Lahr beabsichtigt einen Neuaufschluss eines Baggersees 
auf der Gemarkung Rheinau - Freistett im Gewann „Maiwaldwiesen“. Das Gebiet liegt 
nördlich der L87, ungefähr in der Mitte zwischen Rheinau und dem Autobahnanschluss 
Achern. 
 
Die Konzessionsgröße für den See beträgt  12,1 ha mit 10 ha Wasserfläche und 2,1 ha 
umgebenden Ufer- und Randwallareal. Die Abbautiefe soll 60 m unter Geländeniveau 
betragen. Das geplante Abbauvolumen beträgt ca. 2,2 Mio. cbm, bei einer jährlichen 
Abbaumenge von 132.000 cbm beläuft sich die Abbaudauer auf ca. 15 Jahre.  
 
Östlich der geplanten Kiesabbaufläche soll zusätzlich eine ca. 5 ha große Betriebsfläche 
eingerichtet werden, die als Lager- , Verlade- und Verkehrsfläche dient. Künftig ist auf 
dieser Betriebsfläche ein Asphaltmischwerk, ein Bauhof und eine KFZ - Werkstätte 
vorgesehen.  
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3. Gebietscharakter 
 
Das geplante Abbaugebiet nebst Betriebsflächen liegt als ca. 17 ha großes Rechteck im 
ca. 54 ha großen Gesamtgebiet der sog. „Maiwaldwiesen“ , das als große quadratische 
Fläche von der L87, dem Renchflutkanal, dem Acherflutkanal und der Rench begrenzt 
wird. 
 
Das Gebiet „Maiwaldwiesen“ liegt  geologisch in der sog. Kinzig – Murg - Rinne, d.h. in 
einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand. Ganz typisch für die dort ausschließlich 
landwirtschaftliche Nutzung war, auch nach den Hochwasserschutzmaßnahmen der 
Acher-Rench Korrektion, eine extensive Wiesennutzung mit einer  dem Bewirtschaftungs-
typ angepassten Flora und Fauna (Brachvogel, Kiebitz, u.s.w.). 
 
Ca. 70% des Gesamtareals ist Teil eines großen zusammenhängenden FFH Gebiets 
(Östliches Hanauerland, Nr. 7413 - 341). Der für die Ausweisung als europäisches 
Schutzgebiet (Natura 2000) hohe Wiesenanteil war nachweislich auch noch vor wenigen 
Jahren vorhanden, wurde dann aber, dem Schutzzweck völlig entgegenstehend,  
„zweckorientiert“ zu Ackerflächen umgebrochen. Dokumentarisches  Bildmaterial vom 
Januar 2009 zeigt noch große Wiesenanteile auf der Fläche. 
 
Gegenwärtig weist das zukünftige Konzessionsgebiet nur noch Reste der ursprünglich 
wertvollen Strukturen auf: Zwei naturnahe Grabensysteme  („Graben b“ und „Maiwald-
wiesengraben“) und der bachbegleitende Galeriewald entlang der alten Rench. 
 
Außerhalb des Abbaugebiets aber in unmittelbarer Nähe werden  die beiden o.g. Gräben 
fortgeführt, hinzu kommt ein westlich gelegener „Seegraben“, ein mittig gelegenes 
umfangreiches Feldgehölz, eine verbleibende Futterwiese,  eine nordwestliche Ruderal-
fläche und ein, am  südlichen Rand gelegenes, 12 ar großes geschütztes Biotop (Nr. 
2216, „Silberweide“). 
 
Fazit: Das Gesamtgewann Maiwaldwiesen (Konzessionsfläche plus zukünftige 
Erweiterungsfläche) wurde innerhalb weniger Jahre von einem großen  FFH Gebiet mit 
Brachvogelwiesen und weitläufigen Grabensystemen in einen weitgehend von  intensiv 
genützten  Ackerflächen geprägten Bereich umgewandelt.   
 
4. Regionalplanung 
 
a) Bereich Maiwaldwiesen 
 
Im gültigen Regionalplan (1995) sind von dem ca. 54 ha großen Gesamtbereich ca. 41 ha 
(76%) als sog. B-Fläche (Sicherungsfläche)  ausgewiesen.  
 
Gleichzeitig liegt über dem Gesamtgebiet noch ein Regionaler Grünzug mit den 
entsprechenden Einschränkungen. Laut Umweltbericht zur Gesamtfortschreibung des 
Regionalplanes ist  das Gebiet als Kompensationsfläche für die Erweiterung des südlich 
der L87 gelegenen Kiessees vorgesehen, um die Natura 2000-Verträglichkeit 
sicherzustellen. (Verdacht auf Brachvogelvorkommen.) Das Vorkommen des Kiebitz kann 
indes bestätigt werden. Ebenso liegen neuerdings regionalplanerische Biotop-Trittsteine 
im Vorhabensgebiet. 
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Nach dem bisherigen Fortschreibungsentwurf 2015 soll der o.g. Regionale Grünzug 
herausgenommen werden. Ebenfalls ist vorgesehen, die ursprüngliche B-Fläche in eine 
südliche A-Fläche (Vorrang) mit ca. 23 ha und in eine nördliche B-Fläche (Sicherung) mit 
ca. 18 ha aufzuteilen.  
Die im  aktuellen  Planfeststellungsverfahren  beantragte  Konzessionsfläche  umfasst  mit  
17 ha ca. 41% der  A/B – Gesamtfläche.  
 In den ersten vorliegenden Umweltbewertungsanalysen der Regionalplanfortschreibung 
wird das Kiesgewinnungsgebiet  wie folgt eingestuft:  
„Erheblich  negative Umwelteinwirkungen auf regionaler Ebene erkennbar und 
Prüfvorbehalt.“ 
 
b) Gesamtbereich Südlicher Oberrhein 
 
Im Regionalplangebiet Südlicher Oberrhein wird gegenwärtig an über 40 Baggerseen Kies 
und Sand abgebaut. Die an diesen Standorten – durch vorliegende Konzessionsverträge – 
noch vorhandenen Abbaureserven sind nicht Gegenstand der Flächen- und 
Mengenberechnung in der aktuellen Fortschreibung. Für eine Analyse dessen, was in den 
nächsten 20 – 30 Jahren insgesamt abgebaut werden kann und soll, wäre das sehr 
informativ und aufschlussreich.  
 
Im bisherigen Fortschreibungsentwurf sind über 40 Standorte mit A- bzw. B-Flächen 
ausgewiesen. Dabei handelt es sich in der Mehrzahl um Erweiterungen, aber auch rund 
um ein Dutzend Neustandorte (!). Betroffen sind nach unserem Kenntnisstand zwischen 
800 und 900 ha Wälder, alte Betriebsareale und im weit überwiegenden Teil 
landwirtschaftliche Nutzflächen.  
 
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass nach einem Pressebericht von 2014 der benachbarte 
Regionalverband Mittlerer Oberrhein in seinem Fortschreibungsentwurf für die nächsten 
30 Jahre keine Neuaufschlüsse im Kiesabbau festlegt.  
 
Im Vergleich der drei Landkreise im Regionalplangebiet  Südlicher Oberrhein, Breisgau – 
Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis ist der letztere – laut Entwurf – 
Spitzenreiter   mit   ca.  27 A/B – Standorten,  10  aufgeführten  Neuaufschlüssen   und  
ca. 550 ha Flächenverbrauch.  
 
Im Ortenaukreis selbst ist unter den traditionellen Kies - / Sandgemeinden die Stadt 
Rheinau wiederum Spitzenreiter  mit 7 geplanten A/B – Flächen, darunter 4 mögliche 
Neuaufschlüsse und damit insgesamt über 140-150 ha Flächenverbrauch. In dem uns 
vorliegenden Fortschreibungsentwurf sind von den 7 Rheinauer A/B – Standorten sechs 
mit sehr erheblichen ( - -) und einer mit erheblichen (-) negativen Umwelteinwirkungen 
eingestuft.  
Bemerkenswert erscheint, dass auf Gemarkung Rheinau bereits 4 Kieswerke betrieben 
werden und beim Fortschreibungsentwurf nahezu 10% vom Kulissenumfang Kies und 
Sand der Stadt Rheinau zufallen. 
 
Fazit: Die übergeordnete Regionalplanung steht unter dem starken Anspruchsdruck der 
lokalen Politiker.  
Der weiter fortschreitende Flächenfraß  – nach einer aktuellen Studie des BUND  bundes-
weit   pro  Tag  104  Fußballfelder,  auf  den  Ortenaukreis   entfallen   0,5  Fußballfelder  - 
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durch Bau -, Gewerbe-, Infrastruktur- und Freizeitprojekte hat auch in unserer Region 
seine Entsprechung im wachsenden Rohstoffhunger nach Kies und Sand. Hinter dem 
vorausschauenden Planungsbegriff „Rohstoffsicherung“ verbergen sich aber auch 
massive wirtschaftliche und auf steigende und umlagefreie Pachteinnahmen fokussierte 
kommunale Interessen. Hierzu zwei Pressezitate:“ Mit Kies kann richtig Geld gemacht 
werden“ und:  „ Die Stadt Rheinau hat im Jahresmittel ihre Kiespachteinnahmen von 1994 
bis 2003 von 1,16 Mio.€ über 1,38 Mio. €(2004 bis 2012), im Jahr 2013 auf ca. 1,65 Mio. € 
gesteigert“.  
 
5. Die nähere Umgebung der beantragten Kiesabbaufläche 
 
In unserer Einleitung hoben wir deutlich hervor, dass ein solches Verfahren aus seiner 
zeitlichen und räumlichen Einzelfallbeschreibung herausgenommen werden muss. Wie 
auch im Antragstext aufgeführt, soll mit dem auf 15 Jahre und 17 ha beschränkten 
Neuaufschluss eines Kiesbaggersees bei weitem nicht Schluss sein. 
 
 Im Sinne einer insgesamt schonenderen Erweiterungsoption  werden in den nächsten 30 
bis 50 Jahren die gesamte A und B-Fläche dem Kiesabbau anheimfallen. Damit werden 
nicht nur große Teile der vorerst geplanten Ökoflächen (Flachwasser-,  Ufer- und Rand-
wallflächen) in der Tiefe verschwinden, zudem wird die gesamte Ökopunkteberechnung 
schon jetzt ad absurdum geführt. Also:  zwischen 70 und  80% der Maiwaldwiesen „ total 
unter Wasser“ und die Ökopunkteberechnung erweist sich als Flickwerk weitab von 
jeglicher Realität. 
 
„Land unter“ auch auf dem gegenüber liegenden südlichen Areal des Ossola-Baggersees. 
Bei gegenwärtig ca. 32 ha Konzessionsfläche läuft eine Süderweiterung in der Stufe  I mit 
ca. 11 ha Größe. Damit aber nicht genug. In den Stufen II und III, im Fort-
schreibungsentwurf des Regionalplans als A/B – Flächen in der Nr. 7313g aufgeführt, 
sollen nochmals 21 ha – trotz Vogelschutzgebiet und FFH-Flächen – als Kiesabbauflächen 
ausgedehnt werden. Das Zukunftsszenarium: eine Gesamtseefläche von ca. 60 ha.  
 
Fazit: Das Flächenrechteck K 5312, Wirtschaftsweg entlang dem Maiwaldforst, 
Renchflutkanal und Acherflutkanal mit seinen ca. 260 ha – noch vor wenigen Jahrzehnten 
eine ausgedehnte naturnahe Wiesenlandschaft – wird in den nächsten Jahrzehnten nicht 
mehr erkennbar sein. Trotz verbleibender Landwirtschafts- und Renaturierungsflächen: 
Zwei Großbaggerseen mit Lager- und Betriebsflächen von insgesamt ca. 100 ha, eine ca. 
30 ha große Bauschuttdeponie in Hochhaushöhe, ein Asphaltmischwerk, ein neu 
ausgebauter großer Verkehrskreisel, bald vielleicht noch der von einigen Lokalpolitikern 
herbeigesehnte 4-spurige Ausbau der L 87, aber, auf jeden Fall schon absehbar, eine 
zusätzliche LKW-Verkehrsanbindung an den neuen Maiwaldbaggersee. Erst in der 
zeitlichen und räumlichen Summierung wird das gesamte Ausmaß der Einzelplanungen 
sichtbar.  
 
6. Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
 
Das Vorhaben setzt ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren voraus, in dem eine 
gutachterliche Umweltverträglichkeitsuntersuchung enthalten ist.  
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Die Bestandsaufnahme des Vorhandenen, eine Darstellung der verschiedenen, durch das 
Vorhaben erzeugten Konfliktpotentiale und schließlich deren Bewertung, sind die ersten 
drei Ebenen der UVU. Davon ausgehend werden dann vom bestellten Gutachter 
Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus seiner Sicht 
aufgezeigt und zur Umsetzung in einem landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) 
vorgeschlagen.  
 
Ein wesentliches Instrumentarium dieses Planwerks ist einerseits die in bestimmten 
Schutzgutbereichen übliche verbale Bewertungsanalyse und andererseits die quantitative 
und qualitative Ökopunkteberechnung in den zwei Schutzgutkategorien „Boden und 
Fauna/ Flora“.  
 
Zuerst wollen  wir auf die vier vorliegenden verbal – argumentativen Schutzgutthemen 
„Landschaftsbild/ Erholung, Klima, Mensch und Wasser“  eingehen und dann, in einem 
gesonderten Teil, die komplexe Materie der Schutzgüter „Boden und Fauna/ Flora“ mit den 
dort vorgenommenen Ökopunkteberechnungen einer kritischen Analyse zu unterziehen.  
 
Während bei den letztgenannten Schutzgütern umfangreiche Rechenoperationen der  
Kompensationsermittlung Wissenschaftlichkeit und Genauigkeit vermitteln sollen, kommen 
die  vier erstgenannten Schutzgutthemen mit groben Einschätzungsrastern wie „kein, 
geringer, mittlerer oder hoher Konflikt“ aus.  
 
a) Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung 
 
Das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung umfasst den Erhalt und die Pflege 
historischer Kulturlandschaften, im Weiteren Gebiete mit großräumiger Erholungsqualität 
und letztlich auch Bereiche für die Naherholung. Es geht also hier um den funktionalen 
und ästhetischen Wert einer in  Jahrhunderten gewachsenen ländlich geprägten 
Raumschaft.  
 
Der Gutachter signalisiert hier aufgrund der Vorbelastungen und den überwiegenden 
Maisäckern ein „geringes Konfliktpotential“. Der „verkürzte Einsatz von störenden 
Großgeräten“ und „naturnahe Sichtschutzmaßnahmen“ (Wälle, Gehölze) wären dann nach 
seiner Meinung die geeigneten Maßnahmen der Konfliktreduktion.  
 
Nach unserer Bewertung ist die Landschaft zwischen der Gemeindeverbindungsstraße 
Gamshurst/ Wagshurst und der Gemeinde Freistett ein großer zusammenhängender 
Naturraum als Teil der „Offenburger Rheinebene“. Neben großen Ackerschlägen prägen 
immer noch große Wiesenflächen, Flüsse, Gräben, kleine Waldböschel, flächige und 
lineare Feldgehölze die Flur. Zweifelsohne stellen die verstreuten Aussiedlerhöfe, 
Hochspannungsleitungen, die sich kreuzenden Straßen der L87 und der K 5317, der 
Ossola-Baggersee, das Asphaltmischwerk und die Bauschuttdeponie eine sichtbare 
Vorbelastung dar. So könnte man der Meinung des Antragstellers, dass der neue 
Kiesbaggersee das Landschaftsbild/ Erholung nur „gering verschlechtere“,  zustimmen.  
 
Übersehen wird  hier aber aus unserer Sicht folgendes:   
 
1. Der Neuaufschluss wird später auf die drei- bis vierfache Größe erweitert werden.  
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2. Die Gesamtmaßnahme erfolgt mit ihrem gewerblich/ industriellen Charakter zum ersten 
Mal auf der Nordseite der L87, d. h. in einem bisher allein von Forst- und  Landwirtschaft 
genutzten Großraum  zwischen Gamshurst und Freistett.   
 
3. Für Jahrzehnte ist der Kies- / Sandaufschluss mit seinen Zusatzeinrichtungen wie 
Lagerflächen, Bauhof-  und  Werkshallen, Asphaltmischwerk und LKW-Zufahrten nicht nur 
im Landschaftsbild, sondern auch im Betriebsablauf ein signifikanter Störfaktor. Durch die 
schiere Quantität dieser Faktoren, gepaart mit den o.g. Vorbelastungen der unmittelbaren 
Nachbarschaft, entsteht hier der zunehmend negative Gesamteindruck einer 
großräumig industriell belasteten Zone.  
 
b) Schutzgut Klima 
           
Das Schutzgut Klima, mit einer Reihe von Einzelaspekten wie Temperatur, Feuchtigkeit, 
Windverhältnisse u.s.w., kann hier selbstverständlich nur kleinräumig dargestellt werden. 
Letztlich geht es hier im Wesentlichen um die lokale Wechselwirkung zwischen Boden, 
Vegetation und Luftraum.  
 
Die Auswirkung auf das lokale Klima wurde, nach Vorgesprächen zur UVU, von den 
Verantwortlichen als „unbedeutend“ eingestuft.  
 
Bedingt durch die schon vorhandenen Vorbelastungen wird in der Endausbaustufe mit 
dem Verlust von ca. 40 ha Boden dessen klimaausgleichende Funktion in zweierlei 
Hinsicht wegfallen: 
 
Zum einen die Unterbrechung des bodenbedingten Wasserkreislaufs und andererseits der 
Totalverlust der fotosynthetisch aktiven, Wasserdampf abgebenden ( Transpiration) und 
der den Boden beschattenden Vegetation.  
 
Also: Etwas wird sich hier auf jeden Fall kleinklimatisch ändern.  
 
c) Schutzgut Mensch 
 
Das Schutzgut Mensch bezieht sich auf die von Gewerbe/ Industrie  erzeugten Schad-
faktoren wie Schall, Lärm, Schadstoffeinträge und Verkehr.  
 
Nach den Ergebnissen des von der Firma Vogel GmbH bestellten Gutachters wird eine 
Betroffenheit des Schutzgutes Mensch ausgeschlossen („kein Konflikt“). Die möglichen 
Einwirkungen sollen entweder durch Maßnahmen auf dem neuesten Stand der Technik 
oder durch Prüf- und Auflagemaßnahmen in späteren separaten Verfahren eingegrenzt 
werden. 
 
Realistisch müssen die Nah- und Fernwirkungen (Verkehr) des Vorhabens als übliche 
kollaterale Beeinträchtigungen im industriellen Betriebsablauf eingeordnet werden. 
Negativ zu bewerten ist, dass diese, ansonsten auf stadtnahe Industriezonen 
beschränkten Auswirkungen,  mitten in einer Naturlandschaft erfolgen.  
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d) Schutzgut Wasser 
 
Im Schutzgut Wasser geht es um die qualitative Güte des Oberflächenwassers ( See, 
Flüsse) und des Grundwasserspeichers, der der essentiellen Trinkwasserversorgung 
dient. Qualitätssicherung heißt hier der Ausschluss von negativen, physikalischen, 
chemischen und biologischen Einflüssen auf die Wasserkörper.  
 
Das Schutzgut Wasser betreffend, geht das vom Vorhabenträger beauftragte Büro von 
einer zukünftig „geringen Konfliktsituation“ aus.  
 
1. Schutzgut Oberflächenwasser 
 
Nach der vorliegenden UVU ist für die spätere Werksanlage zu beachten, dass das Gebiet 
innerhalb der Überschwemmungsfläche für zehnjähriges Hochwasser im Acherflutkanal zu 
liegen kommt. In der Endstufe des Abbaus würde der Baggersee unmittelbar an die Acher  
heranreichen ( B-Fläche). Im Hochwasserfall mit Dammübertritt kann einfließendes, trübes 
Flusswasser zu einem Nähr- und Schadstoffeintrag in den Baggersee führen. Nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Acher durch ein Hochwasserereignis 
hervorgerufene giftige Stoffe mit sich führt, welche wie oben beschrieben in den 
Baggersee gelangen könnten. (Heizöl, Chemikalien usw. Stichwort  „Elbehochwasser“.) 
 
2. Schutzgut Grundwasser 
 
Zweifelsohne führt die momentane intensive Nutzung der Ackerflächen zu einer stofflichen  
Belastung des Grundwassers. Je nach Anbauart könnte diese Belastung 
selbstverständlich auch verringert werden.  
 
Für ungleich gravierender halten wir dagegen beim großflächigen Wegfall der gesamten 
Bodenschichten deren Totalverlust als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als Filter 
und Puffer bei Schadstoffeinträgen. Insbesondere bei Unfällen, Hochwasserereignissen 
(s.o.) oder Mutwilligkeit können Schadstoffe direkt in den See und damit ins Grund-/ 
Trinkwasser gelangen.  
 
Bekanntermaßen verfügen wir hier im Oberrheingraben über ein einmaliges 
Grundwasservorkommen in ganz Europa. Auch wenn im Einzelfall immer wieder versucht 
wird, das Grund-/Trinkwassergefährdungspotential herunter zu reden („kein, bzw. geringer 
Konflikt“), Tatsache ist: die Entfernung schützender Bodenschichten, die mögliche 
Durchtrennung hydraulisch wirksamer Schichten zwischen den Kieslagern führt in der 
Summe der vielen Standorte und großen Flächen zu einer folgenschweren 
Dauergefährdung. Bei einem unlängst  vorgenommenen Überfliegen der rheinnahen 
Landschaft mit einem Kleinflugzeug bot sich diese, zu unserer großen Überraschung, wie 
ein  „Schweizer Käse“  dar.   
 
Symptomatisch versucht man, angesichts eingestandener  „Prognoseunsicherheiten  im 
Gefährdungspotential“ ein Beruhigungsmoment in zweijährlichen Wasseruntersuchungen 
von Grund- und Seewasser zu finden. Das ist Prophylaxe auf Minimalstufe. 
 
 
 
 
 



-10- 
 
 
e) Schutzgut Boden 
 
Die Ernährung und damit die Existenz des Menschen und der Lebewesen insgesamt 
hängt allein von der Bodenfruchtbarkeit der obersten 20 bis 30 cm ab. Als oberer Speicher 
des Wassers und der Nährstoffe, als durchlüfteter Lebens- und Umsatzraum unzähliger 
Bodenorganismen, sorgt er für das Gedeihen der darauf wachsenden Vegetation. Neben 
dieser Hauptfunktion dient der Boden – auch mit den unteren Schichten – als wichtiger 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, sowie als Filter und Puffer für Schadstoffeinträge. 
Daher hat der flächen- und qualitätsmäßige Erhalt der Böden oberste Priorität. 
 
Die Gesamtmächtigkeit der Deckschichten über Kies und Sand wird im Antragschreiben 
mit ca. 2 m angegeben. Weiter werden als Bodentypen  Auengley und Auenpseudogley 
mit den jeweiligen Bodenarten (Teilchengröße) wie Lehme, Schluffe, Tone und Sande 
angegeben. In der Schichtung quantifiziert der Antrag ein Abbauvolumen von ca. 53.000 
cbm wertvollen Oberbodens, ca. 60.000 cbm kulturfähiger und  weitere 114.000 cbm als 
Abraum klassifizierter Unterboden. 
 
In einer ersten verbalen Konfliktbewertung des flächenmäßigen Eingriffs auf das 
Schutzgut Boden wird diese mit „hoch“ (Fruchtbarkeit) und „mittel“  in den Funktionen 
Ausgleichskörper, bzw. Filter/ Puffer angegeben. 
  
Damit man die auf S. 31 des landschaftspflegerischen Begleitplans aufgestellten 
Ökopunkteberechnungen versteht, bedarf es einer kurzen Erläuterung.  
 
Die Böden werden in den drei Grundfunktionen (Fruchtbarkeit, Ausgleichskörper, Filter/ 
Puffer) unterschiedlichen Bewertungsklassen von 0 bis 4 zugewiesen, wie z. B. 2-3-3.  
 
Dadurch entsteht als Gesamtbewertungsstufe  ein arithmetisches Mittel, im gewählten 
Beispiel 2-3-3 eine Wertstufe 2,666. Multipliziert man nun diese ermittelte Wertstufe mit 
der Zahl 4, so erhält man die Ökopunktezahl pro m2  ,wieder am Beispiel erläutert, 2,66 x 4 
= 10,64 Ökopunkte/ m2 . 
 
Die Spanne zwischen dem geringsten Bodenwert, 0-0-0 = Wertstufe 0 = 0 ÖP pro m2 
(Totalverlust aller drei Bodenfunktionen) und dem Höchstwert 4-4-4 = Wertstufe 4 = 16 ÖP 
pro m2  für den besten Boden beträgt nur 16 ÖP. 
 
Während die Ökopunkteverordnung klare Angaben des Umfangs der Bewertungsklassen 
vorgibt (0-4), die notwendigen Rechenoperationen vorschreibt und vom jeweiligen 
Gutachter gesicherte Mengendaten zugrunde gelegt werden müssen, bestehen in der 
Festlegung der o.g. Bewertungsklassen sehr wohl Spielräume, die unter Fachleuten u. 
U. unterschiedlich ausgedeutet  werden. Auf dieser Kommunikationsebene wollen wir 
aber vorerst nicht in die Fachdiskussion einsteigen.  
 
In der vorliegenden Ökopunkteberechnung „Boden“  geht man auf der 17,4 ha großen 
Vorhabensfläche von 1,718 Mio. Ökopunkten vor dem Eingriff aus. Nach dem Eingriff und 
der Wirksamkeit der auf der Fläche vorgenommenen Ausgleichsmaßnahmen ermittelt die 
Berechnung 864.950 ÖP, so dass unter dem Strich ein Ausgleichsdefizit „Boden“ von 
853.695 ÖP entsteht. Diese müssten dann außerhalb der Eingriffsfläche durch 
Kompensationsmaßnahmen „Boden“ ausgeglichen werden.  
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Erheblichen Diskussions- und Korrekturbedarf sehen wir bei der präsentierten  ÖP- 
Berechnung aus folgenden grundlegenden Überlegungen: 
 
1. Während bei einer Totalversiegelung mit Asphalt oder Beton (1 ÖP/m2 ) die Möglichkeit 
besteht, alle drei Hauptfunktionen des Bodens durch Entsiegelung wieder vollständig 
herzustellen ( z. B. Renaturierung eines Rollfeldes) , ist die zu einem  See umgewandelte 
Bodenfläche irreversibel als landwirtschaftliche Nutzfläche und in der Funktion als Filter/ 
Puffer verloren. 
 
2. Der Funktionsverlust der Böden tritt beim Abbau sofort ein, die Wiederherstellung der 
Funktionen im Sukzessions-, Randwall- und Grünlandbereich findet erst viel später statt.  
 
3. Unbestritten werden Uferstrukturen (Sukzessionsfläche und Randwall) durch den  
erweiterten Abbau nach Westen und Norden vernichtet und müssen so an den neuen 
Grenzen später wieder aufgebaut werden.  
 
4. Völlig irritierend sind die 542.594 ÖP „Boden“ für das östlich vom Baggersee gelegene 
zukünftige Grünland. Genau auf dieser Fläche liegen das Kieslager, Verkehrsflächen, 
Werkshallen, Bauhof und die Asphaltmischanlage. Außerdem ist  genau diese Fläche 
auch als mögliche Kies-/Sandgewinnungsfläche vorgesehen. Die Frage: Wann sollen 
diese halbe Million ÖP überhaupt wirksam werden, nach 30, 40 oder 50 Jahren oder 
überhaupt nicht? 
 
5. Die außerhalb der Vorhabensfläche vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen – 
„Modell 1“ durch „ Oberbodenauftrag von 20 cm auf ca 18 Hektar „verbesserungs-
würdiger Bodenfläche“ im Ortenaukreis  ( „Bodentourismus“  innerhalb von 25 Jahren),  
brächte mit der Riesensumme von 710.000 ÖP fast den Totalausgleich für das errechnete 
Kompensationsdefizit. 
 
6. Noch eleganter ist das „Außenausgleichmodell 2“  mit der Ortenauer Säurepuffer-
methode. Mit einer einmaligen Kalkung von 85 ha Waldfläche mit ca. 66 Tonnen Kalk soll 
der quasi vorindustrielle pH-Wert der 20-er Jahre wieder hergestellt werden. Die 
Arztrechnung für den versauerten Bergwald wird also durch Kalk der Firma Vogel bezahlt 
und damit ein Vollausgleich des Kompensationsdefizits erreicht. Die Frage hier: Was hat 
der Waldboden im Schwarzwald mit den Ackerböden in der Rheinebene zu tun? Wobei 
die Kalkung von Waldböden in Fachkreisen durchaus kontrovers diskutiert wird, unter 
anderen weil Amphibien  durch die Kalkeinbringung Schaden nehmen können. 
 
Hinzuzufügen  wäre noch, dass die beiden „Ausgleichsmodelle“  selbstverständlich auch 
kombinierbar sind.  
 
7. Völlig absurd wird das Verlagerungsszenarium dann, wenn man die behördliche 
Zustimmung zur „letzten Lösung“, der „schutzübergreifenden Ausgleichsmethode“ 
bekommt. Vernichtet man wertvolle Ackerflächen,  auf denen nicht nur Mais, sondern auch 
alle anderen Getreidesorten wachsen könnten, so ergibt die ÖP-Bewertung für den 
Naturwert Fauna/ Flora des neu entstandenen Sees mit benachbartem Grünland einen 
Kompensationsüberschuss von 1, 654 Mio. ÖP , mit dem dann „schutzübergreifend“ das 
Bodendefizit von 853.000 ÖP locker ausgeglichen werden kann. 
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Fazit: Auch wenn der Gutachter immer wieder behauptet, es werde durch Bodentourismus 
und Abraum  „kein Boden verloren gehen“, kommt es zu irreversiblen Flächen- und 
Bodenverlusten durch den zukünftigen See. Fragwürdige Rechenmodelle der 
Kompensationsermittlung verstellen den Blick auf das existenzielle Grundproblem für die 
Landwirte, die entweder auf andere Flächen ausweichen, oder gar ganz aufgeben 
müssen. 
 
f) Schutzgut Fauna und Flora 
 
Das Schutzgut Fauna/ Flora umfasst den Erhalt und die Förderung einer einem 
Landschaftstyp angepassten Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen. Diese 
typische Biozönose ist in ihrem Artenspektrum an die vorhandenen Böden, 
Wasserverhältnisse, Klimafaktoren und selbstverständlich auch an die forst- und 
landwirtschaftlichen Nutzungsformen angepasst.  
In der ersten verbal-argumentativen Beurteilung zu Fauna / Flora geht das beauftragte 
Büro bei dem Vorhaben von einem „mittleren Konflikt“  durch die Beseitigung von zwei 
Gräben und von einem „geringeren Konflikt“ durch  die Beseitigung „geringwertiger 
Ackerflächen“ (Maisanbau) aus. Ansonsten bestehe kein Konfliktpotential.  
 
Die sich dieser Bewertung anschließende genauere Fauna/ Flora – ÖP – Berechnung 
kommt zu dem Schluss, Zitat: 
 
 „ Durch Anlage eines Baggersees anstelle von Maisäckern ergibt sich eine 
Überkompensation von 1. 654. 975 ÖP. Dieses Punktekonto soll für zukünftige 
Eingriffsvorhaben der Firma Vogel Bau gespeichert werden, bzw. zur Kompensation 
des Ausgleichsdefizits beim Schutzgut Boden herangezogen werden.“ 
  
Auch hier ist in der komplexen ÖP-Berechnung Fauna/Flora zum  besseren Verständnis 
eine Vorinformation angebracht: 
 
Ein Planraum vor und nach dem Eingriff wird in quasi homogene Teilflächen (Wiese, 
Acker, Flachwasserzone, Uferbereich usw.) zerlegt, so dass jede Teilfläche einem 
Biotoptyp entspricht. 
 
Ein Biotop ist ein Lebensraum, der durch abiotische Faktoren (Licht, Temperatur, Boden, 
Feuchtigkeit usw.) und ggf. durch die Einwirkung des Menschen eine ganz typische 
Lebensgemeinschaft (Biozönose) an Pflanzen und Tieren beherbergt.  
 
Im 50-seitigen Tabellenteil 1 der ÖP-Verordnung sind in sechs Großgruppen  (Gewässer, 
Wiesen, Wälder usw.) ca. 230 verschiedene Biotoptypen aufgeführt.  
 
Jedem dieser Biotoptypen werden in der o.g. Tabelle Wertpunkte/ m2  zugewiesen, die je 
nach angenommenem Wert des Biotoptyps unterschiedlich sind. Durch aufwertende und 
abwertende Attribute (Zusatzbeschreibungen des Biotopgrundtyps) erfolgt eine individuelle 
Auf- und Abwertung. Damit erklärt sich auch der Spielraum im Feinmodul eines 
Biotoptyps, z. B. „Bewässerungsgraben“  3-13-27 ÖP pro m2.  
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Im Gegensatz zum Tabellensystem „Boden“ (0 - 16 ÖP pro m2 ) ist im Fauna/ Flora 
Bereich eine extrem weite Spanne von 0 - 64 ÖP pro m2  festgelegt. Die Spanne wird in 
fünf Wertstufen eingeteilt.  
 
Vor dem Eingriff wird nun der Wert einer jeden homogenen Teilfläche als Fläche in 
Quadratmeter mal spezifischen Wertpunkten für den zugewiesenen Biotoptyp berechnet. 
Z.B. : 1 Hektar „Ackerfläche“ = 10.000 x 4 ÖP pro m2 = 40.000 ÖP.  
 
Dasselbe Verfahren wird für den Planraum  nach der Realisierung des Vorhabens durch- 
geführt. Z.B: 1 Hektar „Flachwasserzone“ = 10.000 x 30 ÖP pro m2   = 300.000 ÖP.  
 
Konkret hat der Gutachter im LPB rund ein Dutzend verschiedener Biotoptypen aufgeführt 
und dabei den Normalwert des Feinmoduls angesetzt. 
 
Der landschaftspflegerische Begleitplan beschreibt dann einige Rekultivierungs-  und vier 
kleinere  Artenschutzmaßnahmen.  
 
Soweit die Theorie des Planungsbüros Dörr, nun aber zu den Realitäten. 
 
Eine genaue Analyse der ÖP-Berechnung ergab einen vom Gutachter verursachten 
Rechenfehler von etwas über 100.000 ÖP bei den Ackerflächen. 
Konkret: 16.64 ha (Acker) x 4 ÖP/m² = 665.600 ÖP und nicht 763.925 ÖP. 
In der Zwischensumme der Vorhabensfläche wurde dann überraschender Weise, jedoch 
nicht ersichtlich, der richtige Wert eingerechnet. 
 
1. Wie der Gewann Name „Maiwaldwiesen“  schon deutlich zum Ausdruck bringt, war das 
Vorhabensgebiet über Jahrhunderte hinweg Grünland. Der ÖP-Wert für Grünland beträgt 
130.000 ÖP pro ha.  Der ÖP-Wert für Ackerflächen beträgt indes nur 40.000 ÖP pro ha. 
Der Abschlag in der Wertigkeit  von Grünland zur Ackerfläche beträgt nach Ökopunkte-
system also 90.000 ÖP.  
 
Mit dem zielorientierten Umbruch der ehemals extensiven Wiesenlandschaft ( trotz       
hohem FFH-Anteil sind nur noch Reste naturnaher Strukturen vorhanden)  lässt sich die 
ÖP-Wertigkeit auf nur noch 31% der Wertigkeit gegenüber Grünland herunterdrücken. 
(130.000 ÖP pro ha. zu 40.000 ÖP pro ha.) 
 Errechnet man den Verlust nach dem ÖP-System, so lösen sich schlagartig beim Grün-
landumpflügen ca. 90.000 ÖP pro Hektar in Luft auf. Bilanziert man den großflächigen 
Umbruch der letzten Jahre auf das Gesamtgebiet der Maiwaldwiesen, so ergibt sich ein 
Verlust in der Größenordnung von ca. 2 - 3 Mio. ÖP.  
 
Umgekehrt soll nun die Umwandlung dieser Ackerflächen zu Wasserflächen mit Tiefen- 
und Flachwasserzonen, Sukzessionsflächen, Seeufer und Randwall unter dem Strich mit 
139.086 ÖP pro ha. belohnt werden. Das ist gegenüber der Ackerfläche ein Zuwachs von 
99.086 ÖP oder sagenhaften 347 % pro ha. Das Schema geht also so: Erst runtergepflügt 
dann ein Kiesloch gebaggert und am Schluss wird kräftig auf das Dreieinhalbfache 
hochgepunktet, das entspricht wohl kaum dem naturverpflichteten  Grundsatz, welcher 
zugrunde lag, als der Gesetzgeber die Ökopunkteverordnung  erlassen hat.  
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Interessant wäre in diesem Zusammenhang ein Meinungsbild der Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsamt, BLHV, Landwirte) bezüglich des Naturwerts von Ackerflächen 
gegenüber den hochbewerteten reinen Seeflächen zu erhalten. Besonders aufschluss-
reich wären hier die Stimmen der Landwirte, die in der Öffentlichkeit mit  „Maiserlebnis-
äckern“ werben.  
 
2. In der Studie wird ein entstehender „Landschaftssee“ als Naturparadies beschrieben. 
(„Wanderbiotope für Flussregenpfeifer, Kreuzkröte, Uferschwalbe“), obwohl man aus 
jahrzehntelanger Erfahrung weiß, dass sowohl Angler als auch Badegäste den See für 
Freizeitaktivitäten in Beschlag nehmen werden.  
 
Nach dem Gesetz entsteht bekannterweise mit einem neuen Oberflächengewässer auch 
automatisch ein Fischereirecht.  
 
Wenig zimperlich bezüglich Naturraum Baggersee zeigte sich unlängst die Gemeinde 
Rheinau, die im Fortschreibungsverfahren des Regionalplans unter dem Schlagwort 
„Wasserwelten für Wirtschaft und Bevölkerung“ vehement die Rücknahme regionaler 
Grünzüge um die bereits 5 bestehenden Baggerseen zuzüglich 100 Meter des 
umliegenden Festlandes zur Ermöglichung baulicher Anlagen für Freizeit und Erholung 
forderte. Das Wasserflächenkonzept der Stadt Rheinau sieht als Folgenutzung 
schwimmende Ferienhäuser, Wakeboard-Zuganlagen, schwimmende Badestrände, 
Gastronomie, Grillplätze, schwimmende Bootsgaragen, Caravanstellplätze, Zeltplätze für 
Langstreckenpaddler am Altrheinarm - Giesen usw. vor.  
 
Von diesen „Rekultivierungsmaßnahmen“ wären 320 ha Fläche betroffen, wobei es sich 
fast ausschließlich um Natura-2000 Flächen und zu einem geringen Teil um ein 
Naturschutzgebiet handelt. „Das Wasserflächenkonzept der Stadt Rheinau“ zeigt 
überdeutlich, dass ein Bewusstsein für naturschutzbezogene Renaturierungsmaßnahmen 
nach Beendigung des Kiesabbaus zum Nutzen für Flora und Fauna und 
Wiederherbeiführung eines guten Erhaltungszustandes der gesamten Biodiversität 
faktisch nicht vorhanden ist. Daher kann auch für die spätere Renaturierung des 
„Maiwaldwiesensees“ in Bezug auf Naturschutzbelange aus unserer Sicht und Erfahrung 
heraus keine günstige Prognose angenommen werden.  
 
3. Zu den letzten Gebieten des Vorkommens des Großen Brachvogels in Baden- 
Württemberg gehören die Flussniederungen der Acher, Rench, Schutter, Elz und des 
Kammbachs. Auch diese, aus nur wenigen Paaren bestehenden Vorkommen von 
Brachvogel und Kiebitz, könnten nach Einschätzung von Experten des RP Freiburg sehr 
bald der Vergangenheit angehören. Und genau hier wird dieses Verschwinden 
beschleunigt. 
 
Nach unserem Kenntnisstand sind die von der mit dem Gutachten beauftragten Firma Dörr 
getroffenen Aussagen zur Bedeutung der Maiwaldwiesen für die örtliche Population der 
Brachvogel- und Kiebitz-Vorkommen, aber auch zu anderen Vogelarten nicht haltbar. Wir 
fordern daher unmissverständlich dazu auf, die Erkenntnisse von Herrn Dipl. Biologe Dr. 
Martin Boschert  als vom RP-Freiburg in das  Schutzprogramm Bodenbrüter involvierten 
Experten in das Verfahren einfließen zu lassen. Es kann nicht sein, dass das Land Baden-
Württemberg Millionen zum Schutz der Bodenbrüter ausgibt  und vom zuständigen 
Fachmann vor Ort keine Stellungnahme zur Betroffenheit der Arten durch die 
Umwandlung der Maiwaldwiesen in einen Kiesabbausee nebst Betriebseinrichtungen 
eingeholt wird.    
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Zuerst wird im Gutachten die minimale Überschneidungsfläche des Vorhabenareals  mit 
dem FFH-Gesamtgebiet herausgestellt. Tatsache ist, dass die zukünftige Erweiterung 
noch stärker in das FFH-Teilgebiet eindringt. Zu beantworten wäre die Frage, ob nicht im 
Bereich der Maiwaldwiesen ein aktueller FFH-Managementplan Kompensations-
maßnahmen für den gegenüberliegenden Ossola-Baggersee enthält. Es dürfte weiterhin 
kein Zweifel darüber bestehen, dass effizienter Brachvogelschutz weniger durch 
punktuelle Extensivierungsmaßnahmen, Gebüschrodungen, Hinweisschilder und 
Elektrozäune, sondern durch ein ausreichendes Flächenangebot erfolgen muss. 
 
4. Besonders widersprüchlich sind die Ausführungen S. 8 des LPB zum zukünftigen 
Betriebsgelände (5,1 ha), östlich des Sees.  
 
Zitat 1: “Nach 15 Jahren wird (bis darüberhinaus noch rentabel) das Kieswerk wieder 
abgebaut und das Betriebsgelände für die Landwirtschaft rekultiviert.“ Diese Aktion soll 
dann noch mit 1,2 Mio. ÖP (für Boden und Fauna/ Flora) honoriert werden. 
 
Zitat 2: „Schlussendlich kann das Kieswerk abgebaut und der darunter liegende Kies 
verwertet werden.“  
Hier würde also ein See entstehen, aber kein Grünland. Hier stellt sich die schlichte Frage: 
Was soll denn dort schlussendlich wirklich gemacht werden? 
 
5. Gespannt darf man auch auf die naturschutzrechtliche Bewertung innerhalb der 
gesonderten Verfahren für den Betriebshof und für das – ganz neu – separate 
Genehmigungsverfahren für die LKW-Zufahrt sein, zumal diese in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur natursensiblen Rench zu liegen kommen.  
 
6. Einige, im LBP vorgeschlagene spezielle Artenschutzmaßnahmen, muten im Verhältnis 
zum Gesamteingriffsgeschehen etwas  eigenartig an.  
 
a) Da soll ein kleiner Fisch, der Schlammpeitzger, u. U. aus dem Maiwaldgraben elektrisch 
herausgefischt und umgesetzt werden.  
 
b) Der Randwall nebst Bepflanzung soll auf unter Mannshöhe gehalten werden, damit für 
den Kiebitz keine störende  Kulissenbildung entsteht. ( Wer überprüft und pflegt ?) 
 
c) Ein Schwarzmilan Brutpaar soll sich einen anderen Horstbaum in der „Umgebung“ 
suchen. 
 
d) Da betreibt man Fledermausschutz, in dem man das Tötungsverbot durch Fällen der 
Pappeln „ außerhalb der Quartierzeiten“  einhält.  
 
 
7. Große Unwägbarkeiten letztlich auch beim Zeitplan.  
 
a) Die jetzigen Ausgleichsmaßnahmen können erst nach Jahren des Eingriffbeginns 
vollständig vollzogen werden ( bis 2030). 
 
b) Die ganzen Ausgleichsmaßnahmen für das jetzige Vorhaben stehen unter dem 
Vorbehalt der Veränderungen in den zukünftigen Erweiterungsszenarien (Randwälle, 
Uferzonen, Grünland ( bis 2050). 
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c) Laut Aussage des Gutachter Zitat: „ Bei der Bewertung der Schutzgüter nach dem 
Eingriff wird der voraussichtliche Zustand 25 Jahre nach Abschluss der Renaturierungs- 
bzw. Rekultivierungsmaßnahmen bewertet.  
Das mit der ÖP-Endabechnung geht also bis gut in die zweite Hälfte des Jahrhunderts. 
 
Fazit: Nicht nur die Kiesfirma Vogel, die Häuslesbauer, das Stadtsäckel von Rheinau, 
nein, auch die Natur mit Flora und Fauna soll durch die Vernichtung von Ackerflächen zu 
einem Kiesbaggersee mit einem gutachterlich festgestellten Zugewinn von 1,6 Mio. 
Ökopunkten profitieren. Glück für die Natur, Pech für die Landwirte. Aber die Natur sollte 
sich nicht zu früh freuen, denn die nächste Zerstörung wird mit den eben 
erwirtschafteten Ökopunkten wieder bezahlt. Aus unserer Sicht ein absurdes Theater 
das der Verwirklichung eines ökonomisch-ökologischen Perpetuum Mobile  gleichkommt ! 
  
7. Zusammenfassung 
 
In der Einleitung unseres Schreibens haben wir uns nicht nur als engagierte, sondern auch 
als in der Naturschutzarbeit erfahrene Bürger der Region vorgestellt. Insofern können wir 
einerseits nicht nur die Interna behördlich ablaufender Planfeststellungsverfahren, sondern 
auch die begleitenden politischen Diskussions- und Entscheidungsprozesse realistisch 
einschätzen. 
 
Das vorliegende Positionspapier ist daher zum ersten eine kritische Analyse des 
laufenden Verfahrens „Maiwaldwiesen“. Unschwer ist aber daraus auch unsere Intention 
zu erkennen, diese Maßnahmen nicht nur in einen erweiterten zeitlichen und räumlichen 
Kontext zu stellen, sondern darüberhinaus auch die ungebremste Wachstumsdynamik auf 
regionalplanerischer Ebene und die in der praktischen Anwendung der 
Ökopunkteverordnung deutlich sichtbaren Mängel darzustellen. 
 
Das Kernproblem liegt aus unserer Sicht eindeutig im ungebremsten  Verlust 
landwirtschaftlicher Nutzflächen mit seinen nicht umfassend eingeschätzten 
Folgewirkungen. 
 
 In der  Theorie – Praxisdiskrepanz der behördlichen Schutzmaßnahmen für die 
Schutzgüter Landschaft, Wasser, Böden und insbesondere Fauna und Flora ist ein 
weiterer wesentlicher Faktor einer nicht mehr tolerierbaren Entwicklung gegeben.  
 
Daher wenden wir uns mit dem Schreiben an einen großen Kreis administrativer und 
politisch verantwortlicher Akteure, die notwendigen Korrekturen nicht nur zu diskutieren, 
sondern auch durchzusetzen.  
 
 
Die im Folgenden aufgeführten Punkte sollen den Prozess anstoßen: 
 
1. Wir akzeptieren eine regionale Kies-/Sandgewinnung zur Deckung des regionalen 
Bedarfs. Den Export dieser nicht vermehrbaren Rohstoffe lehnen wir ab. 
 
2. Wir fordern die Gesamtdarstellung der Kies-/Sandgewinnung auf den A/ B - Flächen der 
„Maiwaldwiesen“ in der räumlichen und zeitlichen voraussichtlichen Aufeinanderfolge bis 
zum absehbaren Endzustand. Darzustellen sind hier die Endgrenzen der Seefläche, die 
Flachwasserzonen, die Ruderal- und Randwallstrukturen.  
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3. Wir beantragen die Erarbeitung eines landschaftspflegerischen Begleitplans, in dem die 
raumplanerische Darstellung der Fortschreibung im Regionalplanentwurf für die 
Maiwaldwiesen als Trittstein im Biotopverbund enthalten ist. Es dürfte kein Zweifel darüber 
bestehen, dass nicht die Seefläche selbst, sondern dass ausreichend und sorgsam 
gestaltete Freiflächen (ca. 10 - 15 Hektar) zwischen der mittig gelegenen Seefläche und 
den sie umgebenden naturrelevanten Strukturen wie Rench, Acherflutkanal und 
Renchflutkanal diese regionalen Biotopfunktion wahrnehmen sollen. 
 
Auch entlang der L 87 ist eine ausreichende Saumstruktur zu entwickeln, die als 
Fortsetzung des bisher bestehenden, gesetzlich geschützten Biotops zu verstehen ist.  
 
Die klare Grenzstruktur des Gebiets „Maiwaldwiesen“ ermöglicht auch eine eindeutige 
Darstellung der parallelen und nachgeordneten Nutzungen der Kiesgewinnung, 
Landwirtschaft und des Naturschutzes.  
 
4. Die vorliegende Ökopunkteberechnung mit all ihren Unwägbarkeiten im Inhalt, im 
Zeithorizont, in den Kontrollprozessen und in den Kompensationsübertragungen ist 
aufzuheben. 
 
5. Es muss auf behördlicher Ebene ein Eingriffskataster in Form einer Datenbank 
eingerichtet werden, in der alle Eingriffe jeglicher Größenordnung in die Schutzgebiete 
erfasst werden.  
 
6. Wir richten an den Regionalverband die dringende Bitte, im weiteren 
Fortschreibungsverfahren lokale Egoismen abzuwehren und den Willen zur 
Flächenschonung und klaren Freiraumgestaltung im Planwerk wirksam werden zu lassen. 
 
7. Wir appellieren mit allem Nachdruck an die zuständigen Landesministerien, die Inhalte 
und die Verfahrensweise in der Umsetzung der Ökopunkteverordnung zu überprüfen und 
zu korrigieren. Hier geht es um ein Mehr an Realität, Ehrlichkeit und Praxisnähe bei der 
Umsetzung durch die Verantwortlichen. 
 
 Im Grundsatzvergleich wäre hier insbesondere die Gewichtung der Schutzgüter „Boden“ 
(0 - 16 ÖP pro m2 ), bzw. Fauna/Flora ( 0 - 64 ÖP pro m2 ) in der ÖP-Berechnung auf den 
Prüfstand zu stellen. Die zu starke Akzentuierung auf das oberirdische Schutzgut – zumal 
dieses ggf.  starken Fluktuationen unterworfen ist – missachtet die elementare 
Bedeutung des Bodens in seiner Nachhaltigkeit, seiner Potentialität und seinen 
lebenswichtigen drei Grundfunktionen. 
 
8. Wir fordern den Antragsteller, nebst Gutachter und die Stadt Rheinau zu einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion auf, in der im Sinne einer Stärkung der Bürger- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Umweltbereich ein Zeichen gesetzt wird. Wir setzen bei einer 
solchen Informations- und Diskussionsveranstaltung voraus, dass eine neutrale 
Moderation und eine paritätische Besetzung des Podiums aus Antragsteller/  Stadt 
Rheinau und den Vertretern der hiesigen Naturschutzgruppen gegeben ist.  
 
Wir hoffen auf einen konstruktiven Diskurs. 
 












